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Sozialfonds – Einkommensobergrenze: Richtsätze 2025 

Die Literar-Mechana verwaltet einen Sozialfonds, der aus Mitteln des Bundesministerium Wohnen, Kunst, Kultur, 
Medien und Sport finanziert wird. Diesem obliegt die Unterstützung von Schriftsteller:innen und literarischen 
Übersetzer:innen. Er verfolgt diesen Zweck sowohl durch einmalige als auch durch wiederkehrende Leistungen. 

Die Bemessung von Leistungen an Personen erfolgt unter Bedachtnahme auf deren Sorgepflichten und auf die 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Leistungswerbers und aller mit ihm im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Personen. 

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Sozialfonds-Richtlinien der Literar-Mechana 

Einkommensobergrenze: Richtsätze 2025 

Alters, -Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung 

alleinstehend € 2.251,-- 

verheiratet € 3.074,-- 

  

Krankenversicherung 

alleinstehend jährlich € 33.585,-- 

verheiratet jährlich € 50.343,-- 

  

Ehrenpension 

Jährlich € 47.279,-- 

 

 

Gefördert aus den Mitteln des 

 

https://literar.at/mitglieder/sozialfonds

